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 ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

22.12 "Martinistraße 30" 

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung der Stadt Greven vom 

20.05.2021 wird der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit der Begründung als Bebauungs-

plan der Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 3 

Abs. 2 und § 4 a Abs. 3 BauGB in der derzeit gültigen Fassung erneut öffentlich ausgelegt. 

Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von Wohnraum durch Innenentwicklung und 

Nachverdichtung. Das innerstädtische Grundstück soll städtebaulich neu entwickelt werden. 

Auf dem Grundstück soll ein dreigeschossiges Wohngebäude mit ca. 36 Wohneinheiten für 

Senioren entstehen. 

Die Unterlagen liegen in der Zeit 

 vom 08.02.2023 bis 27.02.2023 einschl. 

im Rathaus der Stadt Greven, Fachbereich Stadtentwicklung, Rathausstraße 6, 48268 Greven, 

während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 

Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt Greven 

unter https://www.o-sp.de/greven/ sowie über www.bauleitplanung.nrw.de innerhalb des 

oben angegebenen Zeitraums eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können von der Öffentlichkeit Stellungnahmen zu dem Bebau-

ungsplan abgegeben werden. Auf der Grundlage des § 4a Abs. 3 BauGB wird bestimmt, dass 

Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplanes abge-

geben werden können. 

Im Wesentlichen geändert oder ergänzt wurden: 

Nach der öffentlichen Auslegung wurde die Vorhabenplanung im Anschluss an die südliche 

Nachbarbebauung (Martinistraße Nr. 28) sowie in den Textlichen Festsetzungen angepasst. 

Zum einen wurde die geschlossen Bauweise zum Gebäude Martinistraße Nr. 28 aufgelöst und 

als abweichende Bauweise in Verbindung mit einem vom Bauordnungsrecht abweichendem 

Maß der Tiefe der Abstandsfläche neu festgesetzt. Zum anderen wurde die zukünftige Gelän-

dehöhe zur planungsrechtlichen Darstellung der Geländeveränderung in den Bebauungsplan 

aufgenommen. Dementsprechend wurden die Plandokumente angepasst: 

- Lageplan und Ansichten des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

- Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

- Begründung 

 

https://www.o-sp.de/greven/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Die Stellungnahmen können auch per Email an stadtplanung@stadt-greven.de übermittelt 

werden. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist aus dem Übersichtsplan ersichtlich, der zusammen 

mit dieser Bekanntmachung veröffentlicht wird. 

Hinweis gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

48268 Greven, den 31.01.2023  

 

 

gez. 

Dietrich Aden 

Bürgermeister 
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